
Vorwort

Mit dem Begriff der Rechtshilfe in Strafsachen wird in Deutschland die
Unterstützung eines ausländischen Strafverfahrens bezeichnet (vgl. § 59
Abs. 2 IRG). Nach diesem engen Verständnis wären die Übertragung und
die Übernahme der Strafverfolgung keine Rechtshilfe, da ein ausländisches
Verfahren entweder initiiert (Übertragung) oder eigenständig fortgeführt
(Übernahme), aber nicht gefördert wird. Die Verfolgungsübernahme liegt
damit gewissermaßen im toten Winkel des deutschen Rechtshilferechts,
so dass es nicht verwunderlich ist, dass eine entsprechende Vorschrift im
IRG bislang fehlt, sondern dort allenfalls fragmentarische Regelungen zu
finden sind (vgl. zum spontanen Informationsaustausch § 92b Abs. 1 Nr. 2
lit. a IRG). Einen Teilaspekt der Verfolgungsübernahme regelt das materi‐
elle Strafrecht, das mit § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB die Voraussetzungen für die
Anwendung deutschen Strafrechts festlegt, wenn ein Strafverfahren stellver‐
tretend für einen ausländischen Staat geführt wird.

Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, die Übertragung und die Übernah‐
me der Strafverfolgung als eigenständige Kooperationsform gesetzlich zu
regeln. Mit der für diese Legislaturperiode geplanten Reform des IRG
öffnet sich dafür ein Zeitfenster und damit eine Gelegenheit, sich von dem
herkömmlichen (engen) Rechtshilfebegriff zu lösen und das IRG um einen
Abschnitt über die Übertragung und Übernahme der Strafverfolgung zu
erweitern. Zugleich zeichnet sich mit dem von der Kommission kürzlich
vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung zur Übertragung von Strafver‐
fahren ab, dass es in naher Zukunft ein unionsrechtliches Kooperationsin‐
strument geben wird, von dem zu erwarten ist, dass es auch auf die Zusam‐
menarbeit mit Drittstaaten ausstrahlen wird. Ein rechtsvergleichender Blick
auf die Schweiz und die Niederlande zeigt beispielhaft, wie eine deutsche
Regelung aussehen könnte.
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